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I . Gerichtl . Proclam . und Publicat .

1) Es baben weyl . Hinrich Bögen Erben als Hinrich Friderich Böge , Jo
Basten hann Hinrich Ditzen und Oltmann Evarts und zwar Testere beede

Namens ihrer Frauen , als weyl . Hinrich Bögen Töchtere , ihre von
ihrem resp . Vater und Schwiegerbater geerbte ins Innfeld belegene
14 balb Zücken Landes án Gerd Klockgeter zu Firtienhausen
verkauft .

Die Angabe ist den 27 . April a . c. beym Königl Develgönnischen
Landgericht .

Peter Thoraden hat Gerichtliche Erlaubniß erhalten , seine zum Alffee
surp belegene Hofstelle mit 34. Jücken Landes , den 13. Apr. a .c.

in Borchert Uhlhorn Behausung zum Hahnenknop , entweder ins
e gesamt oder stückweise verkaufen zu laſſen .

Die Angabe ist den 6. Apr. h . a. beym Königl. Develgönniſchen
dadas Landgericht .

3) Da zu der Oberlich verordneten neuen Auffkenderung des vormaligen Al
tenbuntorfer Sieles beym Lichtenberg , die Anlieferung des erforders
lichen Eichen und Büchenholzes , nicht weniger alles dazu benöthigte
Eisenzeug und Schmiedearbeit , sodann auch die daran zu verrichtens
de Zimmerarbeit öffentlich an den Wenigstfordernden ausgedungen
werden foll : fo wird hiemit bekannt gemacht , daß dazu Terminus
auf den 21 . Dieses Monats Sonnabends Nachmittags im Neuen
bause hieselbst angefeget feye , woselbst sich alsdann die Liebhaber su



einem und andern einfindent , auch vorher die Conditiones bey mir
zur Einsicht bekommen können. Oldenburg den 9. Mart . 1767 .

Schmidt .

4) Wider Wempe Langedierks Brinksiger auf der Collstede im Amte New
enburg , entstehet Schulden halber beym Königl . Neuenburgischen
Landgericht , Concurfus Creditorum . 1) Terminus Profeßionis ist
Den 27 . Apr . a . c. 2 ) Terminus Deductionis den 11. May . 3 )
Priorität Urtell den 26. May . 4 ) Bergantung oder Löse dew
17 . Jung .

2 )

1

Die Gebrüdere Christian und Johann Henrich Sittlofen zu Dieckshu
fen , find gervillet das in Communion habende Jalkschif von Gröffe
34. Lasten , den 30. Apr : Vormittages um 1o. Uhr in Henrich , Bo
solfangs Hause zu Altenesch , verkaufen zu lassen .

Die Angabe ist den 28 . Apr . H. a . beym Königl . Delmenhorsti
schen Landgericht .

Es ist nunmehro auf Ansuchen weyl . Bernhard Klapmeyers Erben
Kuhlen Terminus að liquidandum , und zur Auszahlung derer in des
posito judicii vorhandenen Gelder auf den 30. Martii a . c. angefeßet
worden ; und sollen diejenige welche in dem angesezt gewesenen Ter
mino Profeßionis ihre Forderungen gehörig angegeben sich alsdann
vor Königlichem Delmenhorstischen Landgerichte einfinden , und ge
gen Herausgebung in Händen habender Documenten , ihre Befries
Sigung wahrnehmen .

Wenn wegen der in der Herrschaftlichen Hahnenknoper Windmühle ers
forderlichen neuen Ruthe und übrigen Materialien nemlich Dannen
Scharfen und Dielen , auch Eifenzeug , imgfeichen wegen des Arbeisa
Johns für Einbringung gedachter Ruthe , eine öffentlicheAusdingung
angestellet werden foll , und dazu Terminus auf den 26. dieses Mosgats als Donnerstag nach dem Sonntage Oculi angesezet worden ;
so wird folches hiedurch bekande gemacht und können die Liebhaber
am gemeldten Tage um 11. Uhr in Königl . Cammer hieselbst sich ein10 finden ,finden , die Conditiones vernehmen und nach belleben fodern und ace
cordiren . Oldenburg den 11. Mart . 1767 .

J .sible and S . v. Hendorff . F . W. v . Hendorff .
3) Bann mit dem 31. dieſes Monats Martti bekanntermassen die Zeit ab .

läuft in welcher die Ingroffationes fo fünftig gelten sollen , bey Stras
fe , daß solche ihre Kraft verlieren , renoviret werden müften ; so wer
Den diejenigen welche dergleichen Renovationes von Ingroffationen in



eden hiesigen Stadts . Pfandprotocollis noch zu beforgen haben , zum Testenmahl Bredurch
wiederhohlt erinnert , solche vor Ende des Monats bey mir gehdrig einzusenden .
Oldenburg den 12 . Mart . 1767 . 2 . W. v . Halem .

9 ) Es werden alle und jede Creditores welche von Ulrich Gaftmann zu Jever Schulden halber oder
fonften rechtmäßig etwas zu fodern haben , hiemit Obrigkeitlich peremtorie zum iten 2ten
und 3tenmahl citiret und abgeladen , innerhalb den nächsten 6. Wochen von Zeit der era
ßten Publication vor Hochfürstlichen Landgericht zu erscheinen , ihre habende Foderungen
anzugeben nnd zu bescheinigen , demnächst zu liquidiren und Bescheides zu gewärtigen ;
mit der Verwarnung , daß er sich bey diesen des Hlrich Gaffmanns Creditoren Concurs
zur gesezten Zeit nicht angeben wird , darnach weiter nicht gehöret , sondern demselben ein
immerwäbrendes Stillschweigen hiermit auferleget werden soll . Wornach e . Signatum
Jever den gten März 1767 .

( L. S . ) Aus Hochfürstl . Landgericht hieselbst .
70 ) Wann auf den isten Apr. die diesjährige Besichtigung der Schlengen und Höftwerke angeſehet

ist , und danrit an bemeldetem Lage continuiret werden wird bis Elsfleth , den zten bis
Klipkanne , den 3. bis Abbehaufen , den 4 bis Burhave , ferner den 6. in der Vogtei
Eckwarden . So wird solches benen Schlengenmeistern , Schlengenauffebern auch Beey
Digten und Interessenten hiedurch bekannt gemachet , damit sie sich an bemeldeten Tagen
und Orten zur rechter Zeit alsdenn einfinden und vernehmen können , was far dies Jahr
anzuordnen für nöthig gefunden wird . Oldenburg den 16. Mart . 1767 . Schmidr .

1 ) Wan die Seit , binnen welcher nach Königl . allergnädigster Anordnung alle und jede annoch in
Kräften feyende Ingrossata , bey Berlust der daraus erlangten Priorität , in denen beys
kommenden Gerichten hisfiger Grafschaften wohin sie gehören , renoviret werden müffen ,
nunmehro nachgerade , und mit Ausgang des Merzmonats d . J . zu Ende gebet ; so wer .
den diejenige welche ausstehende Forderungen haben , so auf hiesiger Königl . Regierungs
Canzelley vor den 1. Apr . des abgewichenen 1766ten Jahrs ingroßiret , und noch unabs
getragen find , zu allem Ueberfluß hierdurch nochmahlen erinnert , daß sie mit denen dess
fälligen Documenten sich zu obigen Behurf in Zeiten und vor Ablauf der ihnen pro ulti
mato , gefesten präclufivischen Feißt bay mir einsinden mögen . Oldenburg den 7. Jan .
1767 . Wolters .

II . Privatsachen .
1) Da die verwitwete Frau Conferenzeåthin v . Gude gefonnen ist , das in ihrem Garten ausserm Ever .

tenthor stehende groffe Lufthaus zum Abbrechen aus der Hand zu verkaufen ; so können
diejenigen so dasselbe zu erhandeln belieben , fich entweder in Lermino den 27 . dieses Nach¬
mitsages um 2. Uhr bevm Berkauf vom Garten , oder vorhero bey Jbe desfalls melden ;
und dienet daben zur Nachricht daß die unterfte Etage von hartgebrandten Moppen ge .
mauert fen , welche fich wegen des nicht feste haltenden Kalkes leichte werden aufnehmen lassen .

2) Der Herr General v. Montargues hat einen Garten auf dem Stau zu verheuren , so gleich an
getreten werden kann . Die liebhaber davon können sich dieserwegen bey ihm melden .

Da die Ziehungebogen der ken , nebst neuen loose zuv aten Claffe , der 14ten Königl . allein
privilegirten Copenhagener Lotterey eingetroffen ; so werden die Interessenten geziemend
erinnert , ihre toofe zure baldigen Renovation einzusenden , und die anhero gefallene Ge
minne abzufordern Oldenburg den 16. Matt . 1767 . Kon . Dan Postamt hieselbst .

4) Der Eltermann Herr Hans Olde bat fein an der Haarenstraffe belegenes Haus und Garten ,
welches der Herr Lieutenant und Obergerichtsadvocat Koch bewohut , auf Ostern anzutre
ten zu verbeuren .

3) Carffen Buse in Atens hat 16. bis 18. daft Rapsaat aufin Boden liegen , Liebhabere dazugelieben
fich in 14. Zagen , wenn ein hinlänglicher Preis bedungen werden könnte , bey ihm zu melden .

Beyl . Johann Wilhelm Schlichtings Sohnes Vormund ist gesonnen , die feinen Pupillen zu
frandige auf Innte Stollhammer Kirchspiels belegenen 28 . 1halb Jück adel . freyen kän
deregen welche in dem vorhin angefezt gewefenen Termino nicht verheuret worden , nuns
mehro anderweitig auf ein oder mehrere Jahre am 26. Mast , h. a . in Octfe Detten Wirts¬
hause zu Stollbamın öffentlich zum Fennen zu verheuren .

7) Reiner Willms zu Röddens ist gesonnen , 32 Stück gate 3jährige Ochfen , auch wohl 40 zweys
jabrige , und von 60 milchenden Kühen 30 Stück , theils noch mitchwerdende und durch
gefeuchte , nebst zweyjabrigen und 1 drevjährigen blauschimmlichten Bullen , etliche Pfer
be , 10 Stadt 1 und 2jabrige Schweine , 9 Stück neue Wurster Waage , nebst einigen



guten Egden , 3 gute und faft nene befchlagene Heuwagen , eine Stotfe ober Fruchtweyer ,von 34 Milchteffeln einige , so er übrig bat , und sonst allerband überflüßiges Hausgeräth ,wie auch Saatfrüchte , als Gersten , Bohnen und Haber aus der Hand zu verkaufen . Erbat auch in der Eckwarder Kirche 2 Manns - und 4 Frauensstände , und zwar letztere ineinem Stuhl , worunter sich 2 Vorstände befinden , welche insgesamt er entweder zu versfaufen oder auf ein oder mehrere Jabre zu verbeuren gewillet ist . Die Liebhaber zu einemoder andern Stücke werden ersucht , fich folcher wegen ben ihm zu melden , und nach felbftzu wählenden Conditionen entweder vor baare Bezahlung , oder bis Martini q . c. Ziel nachGefallen zu accordiren .
Meinest Hipers und dessen Ehefran laffen mit Hochoberlicher Bewilligung in ihres verstorbesnen Waters Moris Detharden Hause zum Havendorfer Gande am 23 . Merz d . J . offentlich verkaufen , 34 . theils gefeuchte , theils ungefeuchte milchende Kühe , 20 . Stück auderes Hornvich , worunter einige Ochsenrinder , 7 . Bugpferde wovon einige trächtig , 12 .fupferne Milchkessel nebst allerhand Haus und Ackergeräth .

99 Weyl . Kaufmann Timpers zu Abbehausen nachgelassene Erben , und der minorennen KinderVormündere baben oberliche Erlaubniß erhalten , gedachten ihres weyl . Erblassers famti .Mobilien , Moventien und Krabmwaren , bestehend in allerband Hausgeräth , Silber ,Kupfer , Zinnen , Betten und Bettgewand , auch verschiedenen theils raren goldenen undlbernen Münzen , imgleichen allerhand Ellene und Gewürzwaaren , wie auch einer Quantität Kalf , am 19 . dieses als nächsten Donnerstag in des weyl . Erblasfers Behausung juAbbehausen meistbietend verkaufen zu lassen , dahero die Liebhaber ersuchet werden , fichfodann einzufinden .
10) Es find von denen Clofter Blankenburgischen Geldern mit Ausgang Junii 2000 Rthlr . und imApril 500 Rthlr . in Golde zinsbar zu belegen , wer diese Gelder in einer ober auch bepEleineren Summen gegen hinlängliche Sicherheit anleihen will , fan fich desfalls bey demHerrn Receptor Gerdfen melden .
11 ) de Frankfen zu Enjebube hat 350 Rthlr . zinsbar zu belegen , welche gegen binlängliche Siccherheit fogleich in Empfang genommen werden können .
12 ) Diederich Meyer zur Hobensübne wil feine also benamte Hofffelle 70 Juck theils adelich theils

Bauerpflichtig baitend , worunter 20 Juck tieferdig Pflugland , so neulich aus dem grünengebrochen , und fodann 2 Juck gut befaamtes Band auf a bis 3 Jahr aus der Hand verHeuren . Unter diesen Ländereyen befinden sich 25 Jück zum Fettweiden . Liebhabere wol .fen fich mit cheftem bey ihm einfinden .
13) Hinrich Ehlers zu Linswege ist gewillet , fein Wohnhaus , so von gutem Eichenholz , 110 Fußlang und 40 Fuß breit ist , unter der Hand zum Abbrechen zu verkaufen . Die Liebhaberwollen sich nachfiens bey ihm melden .
14) Claus Meyer zum Efenshammer roden ist , mit gerichtlicher Erlaubniß , gesonnen , 2 Pferde ,Kühe und 5 Rinder , auch sonst allerhand Haus - und Ackergeräts öffentlich meistbietendauf den 24 . März in seiner Behausung verkaufen zu lassen .
15) Cornelius Giembſen zu Eckwarden hat 2 Schaafe von seiner Winterfrucht eingeschüttet. Wemfolche zugehören , der kan sie von ihm gegen Ersehung des Schadens und des Futtergeldes ,wieder bekommen .
16) Wann ein gutes vollständiges gedoppeltes Clavier mit Pedal wie auch ein ganz neues im brausnen Bande eingebundenes fauber und accurat in Noten so wohl mit alten als neuen Diebern eingeschriebenes Choral -Buch , und eine gute Harfe mit einem gutteral zu verkaufenift ; so können die etwanigen Liebhaber sich desfalls bey dem Organißten Herrn Lanau , undMuficanten Herrn tenner melden .
17) Da nach Königl . allergnädigstenBrand -Versicherungs -Verordnung sub dato Friedenburg den 5.Rovemb . 1764 . spbo 7 cin ieder Hauswirth feine Schornsteine und Röbren des Jahreswenigstens zweymahl gehörig fegen und reinigen laffen soll , welches aber bis dato nichtgescheben . Also thue ich , der hiesige Bürger und Schornsteinfeger Amtemeiffer Richter ,einem jeden Einwohner biefelbst wie auch allen Hausleuten auf dem Lande , welche Schornfeine and Robren haben , zu wissen , daß ich alle Jahr zweymahl , nemlich 4. Wochen vorOtern und 4 Wochen vor Michaelis zu fegung der Schornsteine und Röhren meinen Gesfellen , so mit meinem Hand -Siegel und Einschreibungs -Buch versehen , zur obbestimmtenSeit , fchicken will . Falls aber einer oder der andere , feine Schornsteine und Möhren , desJabres mehr als zweymahl fegen lassen wolte , so können diefelben sich nur vorher beshal .

ben ben mis melben , Oldenburg den 14 . Mars 1767 . Carl Sinrich Richter .
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